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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.1993

Norm

WEG 1975 §10

WEG 1975 §10 Abs1 Z3

Rechtssatz

Die nie auszuschließende Möglichkeit, daß der überlebende Ehegatte später doch noch den halben Mindestanteil im

Sinne des Einleitungssatzes des § 10 Abs 1 WEG allein erwerben könnte, steht der Ausstellung der Amtsbestätigung

nicht entgegen. Die Klärung, ob die Amtsbestätigung auszustellen oder mit der Feilbietung nach § 10 Abs 1 Z 3 WEG

vorzugehen ist, soll nicht unbegrenzt hinausgeschoben werden.
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